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und die Erhaltung, Verbesserung 
und Verschönerung der natürli
chen Umwelt des Menschen ge
währleisten. Der Stoffwechselpro
zeß der Menschen mit der Natur 
erfolgt in der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft im Rahmen 
der Prozesse der Intensivierung 
der Volkswirtschaft, ist voll einge
ordnet in den gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozeß. Dabei bil
den die rationellste Nutzung der 
Naturreichtümer, die Umweltge
staltung und der Umweltschutz ih
rerseits wichtige Faktoren der In
tensivierung. Sozialistische Landes
kultur ist zugleich Element der 
Entwicklung einer sozialistischen 
—► Lebensweise der Bürger. Die so
zialistische Landeskultur wird un
ter Verantwortung der Volksvertre
tungen als eine gemeinsame Auf
gabe aller Staats- und Wirtschafts
organe, der Kombinate, Betriebe, 
Genossenschaften und Einrichtun
gen, der Ausschüsse der Nationa
len Front und der gesellschaftli
chen Organisationen sowie aller 
Bürger planmäßig gestaltet. Das L. 
fixiert rechtlich verbindlich die 
notwendigen Zielstellungen, Ord
nungen, Organisationsgrundsätze 
und Normen für das Verhalten und 
Zusammenwirken der Verantwort
lichen, die Verantwortung für die 
Sicherung der Komplexität der 
Maßnahmen der sozialistischen 
Landeskultur sowie für deren Ein
ordnung in die Volkswirtschaft 
und andere gesellschaftliche Berei
che. Dabei erlangen die internatio
nalen Aspekte im Rahmen der 
—» sozialistischen ökonomischen Integra
tion wachsende Bedeutung. Außer
dem erfordert der Schutz der Um
welt international abgestimmte 
Maßnahmen auf der Grundlage der 
Politik der —* friedlichen Koexistenz. 
Das L. wird in Ergänzung und 
Konkretisierung der Normen der 
Landeskulturgesetzgebung vor al
lem im Komplex wirksam über: 
Normen des Staatsrechts und des 
Verwaltungsrechts (System, Aufga

ben, Befugnisse der Staatsorgane 
bei der Leitung und Planung), des 
Wirtschaftsrechts (Zweigleitung, 
Planung, Aufgaben und Befugnisse 
der Wirtschaftseinheiten), des 
LPG- bzw. Agrarrechts (Umwelt
schutzerfordernisse in der Land
wirtschaft) sowie des Völkerrechts. 
Das L. steht in Wechselbeziehun
gen mit den Rechtsnormen, die die 
gesellschaftlichen Verhältnisse bei 
der umfassenden Nutzbarmachung 
der einzelnen Naturreichtümer 
zum Gegenstand haben, vor allem 
dem Bodenrecht, dem Wasserrecht 
und dem Bergrecht. Wechselbezie
hungen bestehen auch zu den 
Rechtsnormen über die Gestaltung 
und den Schutz der baulichen und 
technogenen Umwelt sowie der Ar
beitsumwelt.

Landesverteidigung: wesentli
cher Teil der Politik eines Staates 
zum Schutz seiner Bürger, der 
staatlichen Souveränität und der 
nationalen Unabhängigkeit mit vor
wiegend militärischen Mitteln. Sie 
stützt sich auf die materiellen Mög
lichkeiten des Staates, auf die poli
tisch-moralischen Potenzen der Be
völkerung und die Fähigkeit der 
bewaffneten Kräfte, den bewaffne
ten Schutz den Erfordernissen des 
modernen Krieges entsprechend 
zu verwirklichen. Sie stützt sich 
außerdem auf die Möglichkeiten 
der Koalitionspartner. Die soziali
stische L. ist der organisierte be
waffnete Schutz eines sozialisti
schen Staates bzw. einer sozialisti
schen Staatenkoalition gegen eine 
imperialistische Aggression. Die L. 
der DDR trägt zur Stärkung der 
Verteidigungskraft der sozialisti
schen Staatengemeinschaft bei. Der 
kollektiv organisierte bewaffnete 
Schutz der Staaten des Warschauer 
Vertrages ist ein Ausdruck des so
zialistischen Internationalismus 
der Arbeiterklasse, die in diesen 
Staaten im Bündnis mit den ande
ren Werktätigen die Macht ausübt. 
Die L. der DDR ist Teil des Auf-


